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Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsichtnahme in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von 

Wahlscheinen zur Integrationsratswahl in der 
Stadt Eschweiler am 07.02.2010 

 
 

Das Wählerverzeichnis für den Wahlbezirk Stadt 
Eschweiler wird gem. § 27 Abs. 11 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in Verbindung mit § 10 Abs. 4 des 
Kommunalwahlgesetzes und § 15 der Kommu-
nalwahlordnung in der Zeit vom 18.01.2010 – 
22.01.2010 während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten, und zwar 
 
Montag – Mittwoch  von 08.30 – 12.00 Uhr, 
Donnerstag   von 14.00 – 17.45 Uhr, 
Freitag    von 08.30 – 12.00 Uhr, 
 
bei der Stadt Eschweiler, Rathaus, Johannes-
Rau-Platz 1, Zimmer 331 (3. Etage), für Wahlbe-
rechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Das 
Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich. 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der zu seiner Person im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. 
Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Personen überprü-
fen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für 
die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 
34 Abs.  6 des Meldegesetzes eingetragen ist. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat. 
 
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder 
unvollständig hält, kann während der Einsichts-
frist, spätestens am 22.01.2010 bis 12.00 Uhr 
bei der Stadt Eschweiler, Rathaus, Johannes-
Rau-Platz 1, Zimmer 331 (3. Etage), Einspruch 
einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 
In das Wählerverzeichnis der Stadt Eschweiler 
werden alle Personen eingetragen, die am Stich-
tag (03.01.2010) hier mit Hauptwohnsitz gemel-
det sind und bei denen die sonstigen wahlrecht-
lichen Voraussetzungen vorliegen. 

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis ein-
getragen sind, erhalten bis spätestens zum 
17.01.2010 eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Ebenfalls von Amts wegen werden solche Wahlbe-
rechtigten in das hiesige Wählerverzeichnis einge-
tragen, die nach dem Stichtag (03.01.2010) bis zum 
16. Tag vor der Wahl (22.01.2010) in Eschweiler 
zuziehen und bei der Meldebehörde mit Haupt-
wohnsitz gemeldet sind. In diesen Fällen wird die 
Wahlbenachrichtigung unmittelbar nach der Anmel-
dung übersandt. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch ge-
gen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht 
Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann. 
 
Wer einen Wahlschein hat, kann anstelle der 
Stimmabgabe im Wahlraum auch durch Briefwahl 
an der Wahl teilnehmen. 
 
Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

1. jeder in das Wählerverzeichnis eingetrage-
ne Wahlberechtigte, 

2. ein nicht in das Wählerverzeichnis einge-
tragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er aus ei-
nem von ihm nicht zu vertretenden 
Grund die Einspruchsfrist gegen 
das Wählerverzeichnis (bis zum 
22.01.2010) versäumt hat, 

b) wenn er aus einem von ihm nicht zu 
vertretenden Grund nicht in das 
Wählerverzeichnis aufgenommen 
worden ist, 

c) wenn seine Berechtigung zur Teil-
nahme an der Wahl erst nach der 
Einspruchsfrist entstanden ist oder 
sich herausstellt. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis 
eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 
05.02.2010, 18.00 Uhr, bei der Stadt Eschweiler, 
Rathaus, Zimmer 331 und 332 (3. Etage), Johan-
nes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler, mündlich oder 
schriftlich beantragt werden. Telefonische Anträge 
sind unzulässig und können deshalb nicht entge-
gengenommen werden. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die 
ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, 
kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 
Uhr, gestellt werden. 
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm 
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
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kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.  
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte können aus den vorstehend 
unter Buchstaben a) bis c) angegebenen Grün-
den den Antrag auf Erteilung eines Wahlschei-
nes noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein 
behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 
 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
folgende Briefwahlunterlagen: 
 

•  einen amtlichen Stimmzettel, 
•  einen amtlichen blauen Stimmzettelum-

schlag, 
•  einen amtlichen, mit der Anschrift, an die 

der Wahlbrief zurückzusenden ist, ver-
sehenen roten Wahlbriefumschlag, 

•  das Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlun-
terlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn 
die Berechtigung zur Empfangnahme der Unter-
lagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmäch-
tigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte 
vertritt; dies hat sie der Stadt Eschweiler vor 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahl-
brief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an die angegebene Stelle absen-
den, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. 
 
Die Wahlbriefe werden im Bereich der Deut-
schen Post AG als Standardbrief ohne besonde-
re Versendungsform unentgeltlich befördert. Sie 
können auch bei der auf dem Wahlbrief angege-
benen Stelle abgegeben werden. 
 
Nähere Hinweise darüber, wie der Wähler die 
Briefwahl auszuüben hat, sind dem Merkblatt für 
die Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen 
übersandt wird, zu entnehmen. 
 
Eschweiler, 06.01.2010 
Der Bürgermeister  
als Wahlleiter 
 
 
Bertram 
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Bekanntmachung 
 
 
Aufgrund des § 1 Buchst. b) der Ordnungsbehördli-
chen Verordnung über die Ausnahmen vom Verbot 
ruhestörender Betätigungen während der Nachtzeit 
in der Stadt Eschweiler vom 05.02.2009 sowie des § 
1 Buchst. b) der Ordnungsbehördlichen Verordnung 
über die Aufhebung und Verkürzung von Sperrzei-
ten für Schank- und Speisewirtschaften sowie für 
öffentliche Vergnügungsstätten in der Stadt Esch-
weiler vom 05.02.2009 in der jeweils geltenden Fas-
sung wird hiermit bekannt gegeben: 
 
Die Indekirmes 2010 findet in der Zeit vom 22.04. 
bis zum 25.04.2010 auf dem Drieschplatz in  
Eschweiler statt. 
 
 
 
Eschweiler, 13.01.2010 
In Vertretung 
 
 
Knollmann 
Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer 
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Der Bürgermeister 
 
 

Bekanntmachung vom 13.01.2010 
 
 
Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung 
am 16.12.2009 die 1. Änderung des Bebauungspla-
nes 250 – Zum Blaustein-See – gemäß § 10 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. l. S. 2414) in 
der zurzeit geltenden Fassung i. V. m. §§ 7 und 41 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666) in 
der zurzeit geltenden Fassung als Satzung be-
schlossen. 

Das Plangebiet liegt westlich vom Blaustein-See 
nördlich des Ortsteils Dürwiß. Die Abgrenzung er-
gibt sich aus dem nachstehend abgedruckten Kar-
tenausschnitt. 
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(Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrechtlich ge-

schützt.) 
 

Entsprechend § 10 BauGB liegt die 1. Änderung 
des Bebauungsplanes 250 – Zum Blaustein-See  
- als Satzung mit der Begründung ab sofort in 
der Abteilung für Planung und Entwicklung der 
Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-
Rau-Platz 1, 4. Obergeschoss, Zimmer 447a 
dauernd während der Dienststunden zur Ein-
sichtnahme bereit. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung 
des Bebauungsplanes 250 – Zum Blaustein-See 
- in Kraft. 

Hingewiesen wird auf die Vorschriften der §§ 
214 und 215 BauGB. Danach sind eine nach § 
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, eine unter Berücksichti-
gung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorganges unbe-
achtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung der 1. Änderung des Be-
bauungsplanes 250 – Zum Blaustein-See - ge-
genüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend 
gemacht worden sind. Entsprechendes gilt für 
Fehler im beschleunigten Verfahren nach § 13 a 
BauGB, wenn sie nach § 241 Abs. 2 a BauGB 
beachtlich sind.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
Satz 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädi-
gung von durch den Bebauungsplan eintreten-
den Vermögensnachteilen sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen entsprechender Ent-
schädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nach 
Ablauf eines Jahres seit Verkündung dieser Satzung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Stadt Eschweiler vorher gerügt 
worden und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
 
Eschweiler, 13.01.2010 
In Vertretung 
 
 
 
Gödde 
Technischer Beigeordneter 
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Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
 
Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des 
Rates der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
10.12.2009 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
205 – IGP VI - gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit 
geltenden Fassung im Sinne des § 30 Abs. 1 
BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit an dieser Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB i.V.m. § 4 der Satzung über die Bürgerbetei-
ligung der Stadt Eschweiler beschlossen.  
 
Das Plangebiet liegt nordöstlich des Autobahnkno-
tens „Eschweiler-Ost“. Die Abgrenzung ergibt sich 
aus dem nachstehend abgedruckten Kartenaus-
schnitt. 
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(Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheber-
rechtlich geschützt.) 
 
Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an 
der Bauleitplanung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wird 
die beabsichtigte Planung in der Zeit vom 
 

25.01.2010 bis 09.02.2010 

 

in der Abteilung für Planung und Entwicklung der 
Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-
Rau-Platz 1, 4. Obergeschoss, Bekanntma-
chungsbereich vor Zimmer 448-451, während 
der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öf-
fentlich ausgestellt.  

Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit die 
Möglichkeit, sich über die anstehende Planung, 
insbesondere ihre Ziele, Zwecke und Auswir-
kungen, zu informieren, sich dazu mündlich oder 
schriftlich zu äußern und die Planung mit den 
zuständigen Dienstkräften zu erörtern.  

 
Eschweiler, 13.01.2010 
In Vertretung 
 
 
 
Gödde 
Technischer Beigeordneter 
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Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
 
Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des 
Rates der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
10.12.2009 die Aufhebung des Aufstellungsbe-
schlusses der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
177 – Westliche Talstraße – vom 30.09.2009 ge-
mäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung 
und die erneute Aufstellung der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes 177 – Westliche Talstraße – im 
Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB mit geändertem Gel-
tungsbereich sowie die öffentliche Auslegung ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.  
 
Der Bebauungsplan soll gemäß §13 a BauGB im 
beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt 
werden. 
 
Das Plangebiet liegt im Süden der Innenstadt an der 
Talstraße. Die Abgrenzung ergibt sich aus dem 
nachstehend abgedruckten Kartenausschnitt. 
 

 
 
(Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrecht-
lich geschützt.) 
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Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungs-
planes 177 – Westliche Talstraße - liegt mit der 
Begründung in der Zeit 

 

vom 25.01. bis 25.02.2010 

 

in der Abteilung für Planung und Entwicklung der 
Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Rathaus-
platz 1, 4. Obergeschoss, Bekanntmachungsbe-
reich vor Zimmer 448-451, während der Dienst-
stunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 

Während der Auslegungsfrist können von jeder-
mann Stellungnahmen zur 1. Änderung des Be-
bauungsplanes 177 – Westliche Talstraße - ab-
gegeben werden.  

 
Eschweiler, 13.01.2010 
In Vertretung 
 
 
 
Gödde 
Technischer Beigeordneter 
 
 
 
 
 
 
Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse 
in den Monaten Januar bis März 2010 
 
Dienstag, 19.01.2010, 17.30 Uhr,   
  Behindertenbeirat,  
  Rathaus, Raum 8 
 
Donnerstag,  21.01.2010, 15.00 Uhr, 
  Arbeitsgruppe  

Ortsbesichtigung, 
Rathaus,  

 
Donnerstag,  28.01.2010, 17.30 Uhr, 
  Planungs-, Umwelt- und  
  Bauausschuss, 
  Rathaus, Ratssaal 
 
Dienstag, 09.02.2010, 17.30 Uhr, 
  Wahlausschuss, 
  Rathaus, Raum 8 
 
Mittwoch, 24.02.2010, 17.00 Uhr, 
  Haupt- und  

Finanzausschuss, 
Rathaus, Ratssaal 

 
Mittwoch, 24.02.2010, 18.00 Uhr, 
  Stadtrat, 
  Rathaus, Ratssaal 

 
Dienstag, 02.03.2010, 17.30 Uhr, 
  Integrationsrat, 
  Rathaus, Raum 7 
 
Donnerstag,  04.03.2010, 17.30 Uhr, 
  Arbeitsgruppe 
  Kinderspielplätze, 
  Rathaus,  
 
Dienstag, 09.03.2010, 17.30 Uhr, 
  Rechnungsprüfungs- 

ausschuss,  
Rathaus, Raum 7 
- nicht öffentlich-  

 
Donnerstag,  11.03.2010, 17.30 Uhr, 
  Jugendhilfeausschuss, 
  Rathaus, Ratssaal 
 
Dienstag, 16.03.2010, 17.30 Uhr, 
  Sozial- und  

Seniorenausschuss, 
Rathaus, Raum 7 

 
Donnerstag,  18.03.2010, 15.00 Uhr, 
  Arbeitsgruppe  

Ortsbesichtigung, 
Rathaus,  

 
Dienstag, 23.03.2010, 17.30 Uhr, 
  Wahlprüfungsausschuss, 
  Rathaus, Raum 2 
 
Mittwoch, 24.03.2010, 17.30 Uhr 
  Planungs-, Umwelt- und 
  Bauausschuss, 
  Rathaus, Ratssaal 
 
- Änderungen vorbehalten - 
 
 


